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66/01 Allgemeines Sozialversicherungsgesetz

Norm

ASVG §449 Abs1;

Rechtssatz

Bei der Beurteilung der Zweckmäßigkeit eines Beschlusses eines Verwaltungskörpers sind in die dabei anzustellenden

(abwägenden) Überlegungen ua. auch die vom Vorhaben des Versicherungsträgers berührten ;nanziellen Interessen

des Bundes mit einzubeziehen, der Maßstab für die Untersuchung des Beschlusses auf allfällige grobe Zweckwidrigkeit

selbst erfährt aber dadurch keine Veränderungen: Die Zweckmäßigkeit ist anhand der vom jeweiligen

Sozialversicherungsträger insgesamt wahrzunehmenden öAentlichen Aufgaben und Interessen zu beurteilen. Ein

Vorhaben muss jedenfalls nicht schon deshalb als grob zweckwidrig zu beurteilen sein, weil ;nanzielle

Bundesinteressen (negativ) berührt werden.
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